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§ 20 HS-QSG Verfahrenskosten
 HS-QSG - Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.09.2021

(1) Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria ist berechtigt, für die von ihr durchgeführten

Qualitätssicherungsverfahren ein Entgelt in Rechnung zu stellen und individuell vorzuschreiben. Das Entgelt umfasst

die tatsächlich anfallenden Kosten für die Begutachtung sowie eine Verfahrenspauschale für die Agentur für

Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria.

(2) Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria hat die Höhe der Verfahrenspauschale für

Akkreditierungsverfahren gemäß § 18 Abs. 2 und 3 festzulegen und entsprechend zu verö entlichen. Die Festlegung

bedarf der Genehmigung durch die zuständige Bundesministerin oder den zuständigen Bundesminister.

In Kraft seit 01.01.2021 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/hs-qsg/paragraf/18
file:///

	§ 20 HS-QSG Verfahrenskosten
	HS-QSG - Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz


